
Leistungsbewertung:  Gesetzliche Grundlagen 

Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses i. d. F. vom 19. August 2011 

§ 26 Grundsätze der Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung 

Die Leistungsfeststellung und Beurteilung nach § 73 des Hessischen Schulgesetzes erstreckt sich 

unter Berücksichtigung der Richtlinien nach der Anlage 2 auf die Leistungen in den einzelnen Fächern 

und Lernbereichen sowie auf das Arbeits- und Sozialverhalten. Sie stützt sich auf die Beobachtungen 

im Unterricht und auf die mündlichen, schriftlichen und sofern solche vorgehsehen sind, die 

praktischen Leistungsnachweise und Leistungskontrollen. Leistungsfeststellung und -bewertung 

beziehen sich auf die gesamte Lernentwicklung der Schülerin oder des Schülers im 

Beurteilungszeitraum und umfassen sowohl die fachlichen Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten 

sowie die Leistungsbereitschaft, als auch Aussagen über das Verhalten der Schülerin oder des 

Schülers, wie es sich im Schulleben darstellt. Hierbei ist zu beachten, dass Leistungsbewertung ein 

pädagogischer Prozess ist, der im Dienste der individuellen Leistungserziehung steht und der sich 

nicht nur auf das Ergebnis punktueller Leistungsfeststellungen, sondern auf den gesamten Verlauf 

der Lernentwicklung der Schülerin oder des Schülers bezieht. Der Verlauf der Lernentwicklung ist 

daher in die abschließende Leistungsbewertung einzubringen und soll der Schülerin oder dem 

Schüler eine ermutigende Perspektive für die weitere Entwicklung eröffnen. 

§ 30 Notengebung 

(1) Soweit Noten erteilt werden, erfolgt die Notengebung nach Maßgabe des § 73 Abs. 4 Hessisches 

Schulgesetz. Die Erteilung von Zwischennoten und von gebrochenen Noten, wie beispielsweise von 

Dezimalzahlen, ist unzulässig. Eine aufwärts oder abwärts gerichtete Tendenz kann bei einer 

Leistungsbewertung durch eine Anmerkung oder, mit Ausnahme von Zeugnissen, durch ein in 

Klammern gesetztes Plus (+) oder Minus (-) charakterisiert werden. Ergänzende verbale Hinweise zu 

Noten sollten gegeben werden, wenn dies pädagogisch geboten oder sinnvoll erscheint. Auf Wunsch 

der Eltern, bei Volljährigen auf deren Wunsch, sind Noten in einer Rücksprache von der Fachlehrerin 

oder dem Fachlehrer zu erläutern. 

(2) Zu Beginn eines Schuljahres sollen die Schülerinnen und Schüler und die Eltern darüber informiert 

werden, nach welchen Gesichtspunkten die Bewertung ihrer Leistungen erfolgt. Vor den 

Zeugniskonferenzen sollen die Noten gegenüber den Schülerinnen und Schülern in für sie sinnvoller 

und hilfreicher Weise von der Fachlehrerin oder vom Fachlehrer begründet werden. Darüber hinaus 

sind Schülerinnen und Schüler mindestens einmal im Schulhalbjahr über ihren mündlichen 

Leistungsstand zu unterrichten. 

§ 33 Termine und Notenspiegel 

(1) Die Termine und der inhaltliche Rahmen schriftlicher Arbeiten nach §32 Abs. 2 Nr. w, 2 und 4 sind 

rechtzeitig, in Schulen mit Vollzeitunterricht mindestens fünf Unterrichtstage vorher bekannt zu 

geben. 

(2) Korrektur, Bewertung und Rückgabe einer schriftlichen Arbeit haben so rasch wie möglich, 

spätestens jedoch nach drei Unterrichtswochen zu erfolgen. Aus der Korrektur der schriftlichen 



Arbeit muss die Bewertung der Leistung durch Noten oder Punkte nachzuvollziehen sein, die 

Korrektur soll Perspektiven für die weitere Entwicklung eröffnen und auch individuelle 

Leistungsverbesserungen hervorheben. Vor der Rückgabe  sowie der Besprechung einer schriftlichen 

Arbeit sowie am Tage der Rückgabe darf im gleichen Unterrichtsfach keine neue Arbeit geschrieben 

werden. Bei Minderjährigen ist den Eltern Gelegenheit zu geben, die schriftliche Arbeit nach der 

Rückgabe einzusehen. Die Kenntnisnahme ist durch die Unterschrift eines zur Einsichtnahme 

Berechtigten zu bestätigen. Die schriftliche Arbeit ist bis zum Schuljahresende durch die Schule 

aufzubewahren. 

(3) Unter jede Arbeit ist ein Notenspiegel anzubringen, aus dem sich die Noten aller Schülerinnen 

und Schüler der Klasse/Lerngruppe ergeben. Dies gilt entsprechend bei der Beurteilung einer 

schriftlichen Arbeit in Form eines Punktesystems. 

Richtlinien für Leistungsnachweise (VO Gest.SchV Anlage 2 (zu §26) 

1. Korrektur und Beurteilung schriftlicher  und anderer Leistungsnachweise sollen so erfolgen, dass 

sie sowohl Leistungsmängel als auch positive Entwicklungen erkennen lassen. Außerdem sollte die 

weitere Arbeit der Schülerinnen und Schüler durch Korrekturen und gezielte Hinweise gefördert und 

bei Minderjährigen den Eltern eine Vorstellung von dem Leistungsstand ihrer Kinder vermittelt 

werden. Zur allgemeinen Spracherziehung sollen Korrekturen und Hinweise auf Mängel bei der 

Rechtschreibung und Zeichensetzung bei schriftlichen Arbeiten in allen Beurteilungen angebracht 

werden. 

Oberstufen- und Abiturverordnung i. d. F. vom 04. April 2013 

§ 9 Leistungsbewertung und Leistungsnachweise 

(2) Die Bewertung der Leistungen von Schülerinnen und Schülern am Ende eines Kurses erfolgt unter 

Berücksichtigung des jeweiligen Einzelfalls und hat sich an den Zielsetzungen dieses Kurses zu 

orientieren. Sie ist zu Beginn eines jeden Schuljahres den Schülerinnen und Schülern darzulegen und 

zu erläutern. Ist aus von der Schülerin oder dem Schüler zu vertretenden Gründen die 

Leistungsbewertung am Ende eines Kur5ses nicht möglich, wird dieser Kurs mit null Punkten 

bewertet. 

(3) Für die Bewertung der Leistungen am Ende des Schulhalbjahres sind die im Unterricht 

kontinuierlich erbrachten Leistungen mindestens so bedeutsam wie die Ergebnisse der 

Leistungsnachweise. ... 

§ 9 Leistungsbewertung und Leistungsnachweise 

(2) Die Bewertung der Leistungen der Schülerinnen und Schüler am Ende eines Kurses erfolgt frei von 

Schematismus und hat sich an den Zielsetzungen des Kurses zu orientieren. Sie ist zu Beginn jedes 

Schuljahres den Schülerinnen und Schülern darzulegen und zu erläutern. ... 

 

Zusammengestellt im August 2013 

Angelika Beck, Schulleiterin 


